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Freiwillige Selbstverpflichtungen sind struk-
turelle Maßnahmen, die die Häufigkeit des
Einsatzes außergerichtlicher Verfahren in
Konflikten zwischen Unternehmen fördern.
Welche Auswirkungen der in den USA ver-
breitete CPR Pledge auf deutsche Unterneh-
men hat, ist im Rahmen einer empirischen
Untersuchung, deren Ergebnisse hier vorge-
stellt werden, analysiert worden.

I. Einführung

Eine typische „strategische Barriere“, alter-
native Streitbeilegungsverfahren vorzu-
schlagen, ist das in einem solchen Schritt
enthaltene Signal an den Gegner, verhand-
lungsbereit zu sein.Dieses Signal kann vom
Gegner als Nachgiebigkeit oder Schwäche
interpretiert werden.

Strukturelle Maßnahmen können die-
ser Barriere entgegenwirken. Zum einen
kann die Anwendung eines oder mehrerer
stufenweise zu nutzender
außergerichtlicher Verfahren
bereits in Verträgen verankert
werden, zum anderen gibt es
Möglichkeiten, diese Vorge-
hensweise im Rahmen eines
Selbstbindungsmechanismus
für das Unternehmen oder in-
nerhalb einer Branche festzu-
legen und zu veröffentlichen.
Eine dritte Möglichkeit ist die
Abgabe einer Verpflichtungserklärung bei
einer neutralen externen Institution.

Letztere Möglichkeit war Ausgangs-
punkt einer empirischen Untersuchung im
Rahmen der Begleitforschung zu der in der
letzten Ausgabe der ZKM1 vorgestellten
Studie von PricewaterhouseCoopers und
dem Forum für Verhandlung und Mediati-
on (Europa-Universität Viadrina) „Com-
mercial Dispute Resolution – Konfliktbear-
beitungsverfahren im Vergleich“.2 Eines der
wesentlichen Ergebnisse dieser Studie war
die Erkenntnis, dass die Bereitschaft zum
Einsatz von außergerichtlichen Verfahren
insbesondere durch strukturelle Maßnah-
men gefördert werden kann.

Die Auswirkungen einer Selbstver-
pflichtung war Basis der im Rahmen der
Studie durchgeführten Detailuntersu-

chung, ob Unternehmen, die in den USA
den CPR-Pledge unterzeichnet haben, sich
in der Auswahl von Konfliktbeilegungsver-
fahren anders verhalten als Unternehmen,
die keine derartige Selbstverpflichtung un-
terzeichnet haben.

In diesem Aufsatz werden nach einer
Vorstellung der Institution CPR3 und der
CPR Pledges sowie des Untersuchungsrah-
mens wesentliche Ergebnisse der Untersu-
chung dargestellt.Ein Ausblick über die We-
ge zur Umsetzung der Ergebnisse bietet An-
satzpunkte für die weitere Etablierung
außergerichtlicher Konfliktbeilegungsver-
fahren in Deutschland.

II. Vorstellung der Institution CPR

Das CPR Institute for Dispute Resolution
wurde auf eine Initiative von Fortune 500
Unternehmen und größeren Anwaltskanz-
leien im Jahr 1979 als Non-Profit Organisa-

tion gegründet, um nach Al-
ternativen zu den hohen Kos-
ten der Prozessführung im
amerikanischen Zivilprozess
zu suchen.

CPR wird von einem brei-
ten Mitgliederspektrum ge-
tragen: Unternehmensjustizi-
are, Senior Partner von Kanz-
leien, Wissenschaftler und
öffentliche Institutionen so-

wie dem CPR Panels of Neutrals – ca. 900
Anwälte, ehemalige Richter, Führungskräf-
te und Mitglieder von Universitäten. Des
Weiteren stützt sich CPR auf Unterzeichner
der CPR Pledges, ca. 4.000 Unternehmen
und ca. 1.500 Anwaltskanzleien.

CPR hat die Zielsetzung, alternative
Streitbeilegungsverfahren als wesentliche
Vorgehensweise in Rechtsabteilungen und
Anwaltsaktivitäten zu etablieren.Dabei un-
terstützt das CPR seine Mitglieder in der
Auswahl von Mediatoren und Schiedsrich-
tern sowie im Erfahrungsaustausch unter-
einander.

In den letzten Jahren hat CPR zuneh-
mend internationale Aktivitäten ent-
wickelt, die sich u. a. in Europa durch eine
Zusammenarbeit mit den Institutionen
ACB Conflict Management, Den Haag,ADR

Center, Rom und Centre for Effective Dis-
pute Resolution (CEDR), London aus-
drücken.

Wesentliche Basis der Arbeit des CPR
sind zwei freiwillige Selbstverpflichtungs-
erklärungen,4 der CPR Corporate ADR5

Pledge für Unternehmen und ihre nationa-
len Tochtergesellschaften und der CPR Law
Firm ADR Pledge für Anwaltskanzleien.
Darüber hinaus sind in einigen Branchen
weitergehende Verpflichtungen als CPR In-
dustry Commitments entstanden.

Im CPR Corporate ADR Pledge ver-
pflichten sich die Unterzeichner in einem
Konflikt mit einem anderen Unterzeichner
des Pledges, diesen in erster Linie durch
den Einsatz von außergerichtlichen Kon-
fliktlösungsverfahren beizulegen. Er ist
mittlerweile von mehr als 800 Unterneh-
men mit über 3.200 eingeschlossenen
Tochterunternehmen unterzeichnet wor-
den.

Im CPR Law Firm ADR Pledge ver-
pflichten sich die unterzeichnenden An-
waltskanzleien, Anwälte mit Wissen und
Erfahrung im Einsatz von ADR Verfahren
bereitzustellen und ihre Klienten regel-
mäßig über Alternativen zur gerichtlichen
Streitbeilegung aufzuklären. Dieser Pledge
ist derzeit von mehr als 1.500 Anwaltskanz-
leien unterzeichnet worden.

Die Vorteile des im Mittelpunkt dieses
Aufsatzes stehenden CPR Corporate ADR
Pledges lassen sich wie folgt zusammenfas-
sen: Der CPR-Pledge drückt als veröffent-
lichte Firmenpolitik die generelle Flexibi-
lität und Offenheit für alternative Konflikt-
beilegungsverfahren aus. Die Befolgung ist
freiwillig und nicht einklagbar. Der Pledge
erlaubt es den Unterzeichnern – ohne Auf-
gabe rechtlicher Ansprüche oder Zeichen
von Schwäche bezüglich der eigenen Ver-
handlungsposition – ADR-Verfahren zur
Konfliktbeilegung vorzuschlagen. Dieses
Vorgehen wirkt dabei nicht nur gegenüber
anderen Unterzeichnern, sondern auch ge-
genüber Nichtunterzeichnern. Der CPR-
Pledge unterstützt die Unternehmen auch
dabei, innerhalb des eigenen Unterneh-
mens bevorzugt die alternative Konfliktbei-
legung als das adäquate Vorgehen zu posi-
tionieren.
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III. Untersuchungsrahmen

Im Rahmen der hier vorgestellten Arbeit
wurde untersucht, ob deutsche Tochter-,
Schwester- oder Muttergesellschaften von
Unterzeichnern des CPR-Pledge sich in der
Nutzung von außergerichtlichen Verfahren
in Konflikten von anderen Unternehmen in
Deutschland unterscheiden.

Eine Analyse der Unterzeichner des
CPR-Pledges hat ergeben, dass von den Un-
ternehmen, die die Selbstverpflichtung un-
terschrieben haben, über 100 in Deutsch-
land in relevantem Umfang aktiv sind. Ca.
20 davon haben ihren Hauptsitz in Europa
und haben den CPR-Pledge in den USA mit
der dortigen Tochtergesellschaft unter-
zeichnet.

Insgesamt wurden im Rahmen der
PwC-Studie 960 deutsche Unternehmen
bzw. deutsche Tochtergesellschaften aus-
ländischer Unternehmen befragt. 120 die-
ser Unternehmen haben einen Bezug zum
CPR-Pledge, d. h. mit einem Unternehmen
des gleichen Konzerns den CPR-Pledge un-
terzeichnet (diese Gruppe wird im Folgen-
den „CPR“ genannt).Von 840 dieser Unter-
nehmen war ein solcher Bezug nicht herzu-
stellen (diese Gruppe wird im Folgenden
„Non-CPR“ genannt).

Trotz der im Vergleich geringeren An-
zahl von befragten Unternehmen in der
Gruppe CPR konnte durch eine höhere
Rücklaufquote dieser Gruppe eine ausrei-
chende Zahl von zurückgesendeten Frage-
bögen verwertet und somit statistisch si-
cherbare Ergebnisse erzielt werden.

Die detaillierte Analyse der Quelldaten
innerhalb dieser Untersuchung erfolgte mit
Hilfe deskriptiver und interferenzstatisti-
scher Methoden anhand von Hypothesen,
die auf der Basis einer ersten vergleichen-
den Auswertung der Gruppen CPR und
Non-CPR entwickelt wurde und daraus ab-
geleiteter Fragestellungen.

IV. Wesentliche Ergebnisse

Im Folgenden sollen wesentliche Unter-
schiede der beiden Untersuchungsgruppen
aufgezeigt werden.6

Erfragt wurde u. a. die Einsatzhäufig-
keit unterschiedlicher Konfliktbearbei-
tungsverfahren getrennt nach nationalen
und internationalen Konflikten sowie die
Einschätzung der Vorteile der Verfahren.

Generell überwiegen in den Antworten
in beiden Gruppen in der Einsatzhäufigkeit
Verhandlung und Gerichtsverfahren, wo-
hingegen die außergerichtlichen Verfahren
mit Drittbeteiligung (Schiedsgericht,
Schiedsgutachten, Schlichtung und Media-

tion) eine geringere Bedeutung haben. Die
Diskrepanz von Einsatzhäufigkeit und Vor-
teilsbewertung der Verfahren zeigt sich in
beiden Gruppen ähnlich dem Gesamter-
gebnis der PwC-Studie.

Die Gruppe CPR nutzt dabei die klassi-
schen Verfahren (Gericht und Verhand-
lung) signifikant seltener als die Gruppe
Non-CPR.

Außergerichtliche Verfahren mit Dritt-
beteiligung nutzt die Gruppe CPR dagegen
bei nationalen Konflikten 8 % häufiger, bei
internationalen Konflikten sogar um 23 %
häufiger als die Gruppe Non-CPR.

Wesentliche Unterschiede zwischen
beiden Gruppen ergeben sich für Gerichts-
verfahren und Mediation.Sowohl bei natio-
nalen als auch bei internationalen Konflik-
ten weist die Gruppe CPR vom Trend her ei-
ne geringere ausschließliche Nutzung von
Gerichtsverfahren aus als die Gruppe Non-
CPR, siehe Abb. 1.

Anteilig mehr Teilnehmer der Gruppe
CPR als aus der Gruppe Non-CPR haben da-
gegen bereits die Mediation als Verfahren
eingesetzt (35 % der Gruppe CPR im Ver-
gleich zu 25 % der Gruppe Non-CPR).

Eine Differenzierung nach der Unter-
nehmensgröße zeigt auf, dass generell die
Nutzungsintensität von außergerichtlichen
Verfahren mit Drittbeteiligung signifikant
mit der Unternehmensgröße ansteigt. Auf-
fallend ist die im Vergleich zur Gruppe Non-
CPR höhere Nutzungsintensität dieser Ver-
fahren in der Gruppe CPR bei Unternehmen
mit bis zu 250 Mitarbeitern.

Bei diesen kleinen Unternehmen han-
delt es sich im Rahmen der Stichprobe fast
ausschließlich um Tochtergesellschaften
von CPR-Unterzeichnern. Dies ist ein Hin-
weis darauf, dass die Philosophie in Bezug
auf Konfliktbeilegung sich im Fall von Kon-
zernen, auch auf Tochtergesellschaften, die
in der Regel aufgrund ihrer Größe weniger
autark sind, überträgt. Bei den Unterneh-
men der Größenordnung 1.000–5.000 Mit-

arbeiter lässt sich dieser Effekt nicht erken-
nen, er dreht sich sogar in der Gruppe
250–1.000 Mitarbeiter ins Gegenteil. Bei
den Unternehmen mit mehr als 5.000 Mit-
arbeitern ist die Nutzungsintensität der
außergerichtlichen Verfahren mit Drittbe-
teiligung bei der Gruppe CPR wieder deut-
lich größer als bei der Gruppe Non-CPR.
Hier handelt es sich in der Gruppe CPR
i. d. R. um die deutschen Muttergesellschaf-
ten eines CPR-Unterzeichners. Insofern
kann dieses als Hinweis darauf gewertet
werden, dass die Unterzeichnung des CPR-
Pledge einer Tochtergesellschaft in den
USA konform mit der Ausrichtung der
deutschen Muttergesellschaft geht.

Bei der Frage nach Gründen für die
Wahl des Gerichtsverfahrens ergeben sich
signifikante Unterschiede zwischen den
Gruppen CPR und Non-CPR bei den Argu-
menten „Unser Unternehmen wurde von
der gegnerischen Seite verklagt“ (CPR sel-
tener als Non-CPR) und „Alternativen wur-
den geprüft, doch per Gerichtsverfahren
schien größtmöglicher Erfolg garantiert“
(CPR häufiger als Non-CPR). Ersteres
drückt aus, dass vor der Klage versucht
wird, Alternativen zu prüfen (ein Hinweis
auf die Wirksamkeit der Unternehmens-
philosophie), Zweiteres, dass bewusster mit
der Wahl des Gerichtsverfahrens umgegan-
gen wird.

Bei der Angabe der Gründe für die Wahl
außergerichtlicher Verfahren zeigt sich die
Offenheit der Gruppe CPR, die sich signifi-
kant häufiger als die Gruppe Non-CPR vom
Einsatz außergerichtlicher Verfahren über-
zeugen lässt. Bezogen auf die Unterneh-
mensgröße ist der Unterschied besonders
auffallend bei den Unternehmen mit bis zu
1.000 Mitarbeitern (also der Gruppe, in der
die deutschen Tochtergesellschaften von
Unterzeichnern des CPR-Pledges überpro-
portional vertreten sind).

Auf die Frage, wie oft bei externen Kon-
flikten den Gerichtsverfahren andere Ver-
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Abb. 1: Anwender, die ausschließlich Gerichtsverfahren nutzen, und Anwender, die
Mediation nutzen, aggregiert über nationale und internationale Konflikte
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fahren vorgeschaltet werden, wird in der
Regel die Verhandlung als regelmäßig vor-
geschaltetes Verfahren angegeben, wobei
sich hier die Gruppen CPR und Non-CPR
nur wenig unterscheiden.

Wenn auch insgesamt die Vorschaltung
von außergerichtlichen Verfahren vor ei-
nem Gerichtsverfahren in beiden Gruppen
gering ist, zeigt sich, dass Gruppe CPR sig-
nifikant häufiger ein außergerichtliches
Verfahren mit neutralen Dritten einem Ge-
richtsverfahren vorschaltet als die Gruppe
Non-CPR, hierzu Abb. 2.

Zur Ermittlung der Erwartungen an die
Konfliktbearbeitung wurden den Teilneh-
mern 14 Aussagen vorgelegt und die Zu-
stimmung zu diesen erfragt. Fasst man die
Ergebnisse nach einem Affinitätsindex für
Gerichts- und außergerichtliche Verfahren
zusammen, wird deutlich, dass generell die
Affinität zu Letzteren in beiden Gruppen
höher ist als zu Gerichtsverfahren, zum an-
deren tritt dieser Trend in der Gruppe CPR
stärker auf als in der Gruppe Non-CPR. So
ist die Affinität zu außergerichtlichen Ver-
fahren in der Gruppe CPR größer als in der
Gruppe Non-CPR, die Affinität zu Gerichts-
verfahren in der Gruppe CPR niedriger als
in der Gruppe Non-CPR, siehe Abb. 3.

V. Schlussfolgerungen

Die hier vorgestellte Untersuchung kann im
Wesentlichen nur tendenzielle Aussagen
liefern. Wichtig bei der Bewertung der Er-
gebnisse ist, dass nicht die Unterschiede
zwischen Unterzeichnern des CPR-Pledge
und Nichtunterzeichnern aufgezeigt wer-
den, sondern nur untersucht wurde, ob die
Unterzeichnung des CPR-Pledge in den
USA ggf.Auswirkungen auf die Verfahrens-
wahl in Konflikten auch für in Deutschland
tätige Unternehmen desselben Unterneh-
mensverbundes hat.

Unterschiede zur Gruppe Non-CPR
werden besonders deutlich beim Einsatz

der Verfahren Mediation (38 % mehr Teil-
nehmer der Gruppe CPR mit entsprechen-
der Erfahrung), Schlichtung (30 % höhere
Nutzungsintensität in nationalen Konflik-
ten bei der Gruppe CPR) und Schiedsgut-
achten (38 % mehr Teilnehmer der Gruppe
CPR mit entsprechender Erfahrung). Auch
schaltet die Gruppe CPR häufiger ein
außergerichtliches Verfahren mit Drittbe-
teiligung dem Gerichtsverfahren vor (Me-
diation 24 % häufiger, Schlichtung 33 %
häufiger, Schiedsgutachten 24 % häufiger),
wenn auch die Anwendung mehrstufiger
Verfahren insgesamt gering bleibt.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Gruppe
CPR insgesamt bewusster mit Konflikten
umgeht als die Gruppe Non-CPR, ein Zei-
chen dafür, dass die Unterzeichnung des
CPR-Pledge zwar ein vom Unternehmens-
teil in Deutschland unabhängiger Akt der
jeweiligen US-Gesellschaft ist, aber sicher
nicht unabhängig von der Konzernphiloso-
phie in Bezug auf die Wahl und Bewertung
von Verfahrensalternativen bei Konflikten
mit anderen Unternehmen. Insofern zeigt
die Gruppe der Teilnehmer mit CPR-Bezug
ein deutlich anderes Verhalten auf. Auch
von den anderen Teilnehmern der Untersu-

chung sind viele in den USA aktiv, tauchen
aber nicht auf der Liste der Unterzeichner
des CPR-Pledge auf.

Die Untersuchung zeigt deutlich auf,
dass es in Deutschland nach wie vor nur ei-
nen geringen Einsatz außergerichtlicher
Verfahren in der Lösung von Konflikten
zwischen Unternehmen gibt, obwohl die
Vorteile der Verfahren den Unternehmen
bewusst sind. Deutschland liegt dabei in
Bezug auf den Einsatz alternativer Konflikt-
bearbeitungsverfahren hinter anderen eu-
ropäischen Ländern und insbesondere den
USA zurück.

Die Förderung außergerichtlicher Kon-
fliktbeilegungsverfahren zwischen Unter-
nehmen wird in Deutschland derzeit im
Wesentlichen von einzelnen Mediationsan-
bietern sowie den die Angebotsseite vertre-
tenden Verbänden und Organisationen an-
getrieben. In letzter Zeit wird auch von
Seiten des Gesetzgebers vermehrt die Me-
diation als Verfahren ins Gespräch ge-
bracht. Mit steigender Tendenz werden in
Verträge Schiedsklauseln oder Mediations-
klauseln aufgenommen.

Die nach den Ergebnissen dieser Un-
tersuchung besonders wichtigen Zielgrup-
pen der Nachfrageseite,die internen Unter-
nehmensjuristen bzw. Rechtsabteilungen
sowie die Unternehmensleiter beschäfti-
gen sich dagegen weniger intensiv mit den
Alternativen zur gerichtlichen Streitbeile-
gung. Wesentlich für die Akzeptanzförde-
rung der alternativen Konfliktlösungsver-
fahren ist aber gerade eine Verankerung
dieser Verfahren auf der Seite der Nachfra-
ger,so wie es dem im Wesentlichen von Un-
ternehmen getragenen CPR gelungen ist.
Von US-amerikanischen Experten wird die
Einführung des CPR Corporate ADR Pleg-
des deshalb auch gerne als der Wende-
punkt für Business Mediation in den USA
bezeichnet.

Abb. 2: Vorschaltung von außergerichtlichen Verfahren mit Drittbeteiligung vor Ge-
richtsverfahren für die Gruppen CPR und Non-CPR

Abb. 3: Unterschiede in der Affinität zu außergerichtlichen Verfahren und Gerichts-
verfahren der Gruppen CPR und Non-CPR
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Zur Umsetzung einer solchen Vorge-
hensweise in Deutschland bieten sich die
Institutionen und Verbände der Unterneh-
men wie z. B. die Industrie- und Handels-
kammern, der BDI, der VDMA, der ZVEI
u. a. an. Diese könnten über ihre Abteilun-
gen oder Ausschüsse zu Rechtsfragen aktiv
auf die Vorteile der außergerichtlichen
Streitbeilegung hinweisen. Die Ansprache
dieser Verbände sollte dabei weniger von
Seiten der Anbieter entsprechender Dienst-
leistungen erfolgen als von Mitgliedern mit
entsprechend positiven Erfahrungen in
außergerichtlicher Konfliktbeilegung oder
vergleichbaren Institutionen aus dem Aus-
land, insbesondere den USA.

Gerade große Unternehmen, die den
Nutzen von außergerichtlichen Verfahren
mit Drittbeteiligung erkannt haben, kön-
nen eine positive Entwicklung in der Ein-
satzhäufigkeit bewirken.Als Beispiel für die
generelle Einflussmöglichkeit von Großun-
ternehmen sei hier die Einführung von Ver-

fahren des Elektronischen Datenaus-
tauschs (EDI) erwähnt,die im Wesentlichen
von wenigen Großunternehmen vorange-
trieben wurde. Die Großunternehmen ha-
ben damals sämtliche ihrer Zulieferer ver-
pflichtet, auf EDI umzustellen und damit
die Vorgehensweise in der Abwicklung von
Transaktionen zwischen Unternehmen we-
sentlich verändert.

Sollten also Großunternehmen stan-
dardmäßig Schiedsgerichts-, Schlichtungs-
oder Mediationsklauseln in ihre Verträge
mit Zulieferunternehmen aufnehmen,wür-
de dieses den Bekanntheitsgrad und die
Akzeptanz wesentlich erweitern.

Auch das CPR könnte aktiv zu einer Ak-
zeptanzförderung im internationalen Be-
reich beitragen, wenn die bisher auf natio-
nale Tochtergesellschaften beschränkte
Klausel in einem zusätzlichen „Internatio-
nal CPR-Pledge“ auf alle Tochtergesell-
schaften ausgeweitet werden würde.

Dadurch würden deutsche Tochterge-

sellschaften amerikanischer Unterzeichner
automatisch in die freiwillige Selbstver-
pflichtung einbezogen werden. Ein solcher
„International CPR-Pledge“ würde gleich-
zeitig den Anlass zur bereits o. g.Ansprache
deutscher Verbände geben.

Die Akzeptanz alternativer Konfliktlö-
sungsverfahren steht und fällt aber auch
mit einer Akzeptanz dieser Verfahren auf
Seiten der Rechtsanwälte. Hier könnte das
CPR über die Unterzeichner des CPR Law
Firm ADR Pledge die deutschen Teile der
internationalen Kanzleien aktiv informie-
ren. Auch hier bietet sich deshalb ein ent-
sprechender „International CPR-Pledge“
an.
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